
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hanau 
 

Friedhofs- und Bestattungsordnung  
1. Änderung 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) in Verbindung mit § 2 des 
Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 05.07.2007 (GVBl. I, S. 338), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2025 (GVBl. 2025 Nr. 64), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau am 08.12.2025 die 1. Änderung der 
Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hanau beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Änderung von § 4  
 
1. § 4 Abs. 9 Satz 2 b. wird wie folgt gefasst 
 
 „Die Leiche ist auch der Körper eines  

b. tot geborenen Kindes, wenn das Gewicht des Kindes mindestens 500 Gramm         

beträgt oder wenn das Gewicht des Kindes weniger als 500 Gramm beträgt, 

aber die 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde.“ 

 

Artikel 2 
 

Änderung von § 10  
 
§ 10 Abs. 4 S. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Bestattungen einer Leiche sollen in der Regel spätestens 10 Tage nach Eintritt des 

Todes erfolgen.“  

Artikel 3 
 
Die 1. Änderung der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hanau tritt am 01.01.2026 in 
Kraft.  
 
 
Hanau, den 10.12.2025 
         Stadt Hanau 
            Magistrat 
  
 
 
             Hemsley 
             Stadträtin 


